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B e k a n n t m a c h u n g 

  
1. Nachtragshaushaltssatzung 

des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2025 
 
Aufgrund § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetzt (SchulG) vom 24. Januar 2007 in Verbindung mit § 
14 Abs. 1 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 sowie 
der §§ 77ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 wird nach 
Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 25.11.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlas-
sen: 

 
§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 
 

 

 

erhöht 

um 

vermindert 

um 

und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-

planes einschl. Nachträge  

gegenüber 

bisher 

nunmehr  

festgesetzt auf 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 12.400  EUR 649.200  EUR 3.224.800  EUR 2.588.000  EUR 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 63.000  EUR   1.212.800  EUR 3.224.800  EUR 2.075.000  EUR 

 Jahresüberschuss 0  EUR 0  EUR 0  EUR 513.000  EUR 

 Jahresfehlbetrag 50.600  EUR 563.600  EUR 0  EUR 0  EUR 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit: 

 

12.400  EUR 

 

285.800  EUR 

 

2.785.400  EUR 

 

2.512.000  EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit 

 

40.300  EUR 

 

179.700  EUR 

 

1.928.500  EUR 

 

1.789.100  EUR 

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus In-

vestitionstätigkeit und der Finanzierungstä-

tigkeit 

 

   3.018.700 EUR 

 

3.014.800  EUR 

 

12.133.400  EUR 

 

12.137.300  EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus In-

vestitionstätigkeit und der Finanzierungstä-

tigkeit 

 

3.900  EUR 

 

133.700  EUR 

 

14.043.000  EUR 

 

13.913.200  EUR 
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§ 2 
 

Es werden neu festgesetzt: 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen  
von bisher 9.065.900                     

EUR  
auf 11.495.500 

EUR  
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  von bisher 0 EUR  auf 0 EUR  
3.  der Höchstbetrag der Kassenkredite  von bisher 0 EUR  auf 0 EUR  
4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen  
von bisher 5,37  auf 5,93  

 
§ 3 

Die Verbandsumlage beträgt neu 1.986.200 EUR zu bisher 2.268.400 EUR und wird wie folgt ver-
teilt: 
 
  

Bisherige Umlage Neue Umlage 
1 Gemeinde Haselau 202.120,26 EUR 177.537,56 EUR 
2 Gemeinde Haseldorf 244.731,60 EUR 213.287,23 EUR 
3 Gemeinde Heist 499.216,80 EUR 438.190,45 EUR 
4 Gemeinde Moorrege 870.020,94 EUR 763.840,22 EUR 
5 Gemeinde Holm 452.310,40 EUR 393.344,54 EUR 

  2.268.400,00 EUR 1.986.200,00 EUR 
 

§ 4 
 

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert. 
 

Moorrege, den 25. November 2025                                  Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg 
                   gez. Oliver Ringel 
                 Verbandsvorsteher 
  
   
 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist genehmigungsfrei. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am 
himmelsbarg Moorrege für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Jeder kann Einsicht in die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan mit 
den Anlagen nehmen. Die Unterlagen liegen in der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südhol-
stein, Wedeler Chaussee 21, in Heist, Zimmer 117 während der Dienststunden am Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, montags auch von 14.00 bis 18.00 
Uhr, öffentlich zur Einsichtnahme durch jede Person aus. 
 
Heist, den 08. Dezember 2025 
 
Im Auftrage: 
gez. 
 
Jung 


